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§ 213a ASVG Integritatsabgeltung

ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Wurde der Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit durch die grob fahrlassige AuRerachtlassung von
Arbeitnehmerschutzvorschriften verursacht und hat der Versicherte dadurch eine erhebliche und dauernde
Beeintrachtigung der kdrperlichen oder geistigen Integritat erlitten, so gebuhrt, wenn wegen der Folgen dieses
Arbeitsunfalls oder dieser Berufskrankheit auch ein Anspruch auf Versehrtenrente (§ 203 Abs. 1) besteht, eine
angemessene Integritatsabgeltung.

2. (2)Die Integritatsabgeltung wird als einmalige Leistung gewahrt; sie darf das Doppelte des bei Eintritt des
Versicherungsfalles nach 8 178 Abs. 2 jeweils geltenden Betrages nicht Gberschreiten. Wird die
Integritatsabgeltung nicht im Kalenderjahr des Eintrittes des Versicherungsfalles zuerkannt, so ist der nach § 178
Abs. 2 bei Eintritt des Versicherungsfalles jeweils geltende Betrag mit dem sich nach Abs. 3 ergebenden Faktor zu
vervielfachen. Die Integritatsabgeltung ist entsprechend der Schwere des Integritdtsschadens abzustufen.

3. (3)Der nach Abs. 2 anzuwendende Faktor ergibt sich aus der Teilung der taglichen Hochstbeitragsgrundlage des
Jahres, in dem die Integritatsabgeltung zuerkannt wurde, durch die tagliche Hochstbeitragsgrundlage des Jahres,
in dem der Versicherungsfall eingetreten ist.

4. (4)Die ndheren Bestimmungen zur Durchfihrung der Abs. 1 und 2, insbesondere Uber das Ausmal3 der Leistung,
sind in vom Verwaltungsrat des Versicherungstragers zu erlassenden Richtlinien zu regeln, die der Zustimmung
des Bundesministers fur Arbeit und Soziales bedirfen. Die Richtlinien haben auf das wirtschaftliche Bedurfnis der
Versicherten sowie auf den Grad der Beeintrachtigung von Korperfunktionen, den Grad der Verunstaltung des
auBerlichen Erscheinungsbildes des Versicherten sowie den Grad einer unfall- oder berufskrankheitsbedingten
seelischen Stoérung Bedacht zu nehmen. Die Richtlinien sind im Internet zu verlautbaren.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/203
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/178
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/178
file:///

	§ 213a ASVG Integritätsabgeltung
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


